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lm Bestreben,
- der Bevölkerung hohe Lebensqualität, Zufriedenheit, lntegration und kulturelle Vielfalt zu

ermöglichen,
- die natürliche und kulturelle Umwelt für gegenwärtige und künftige Generationen zu

schützen und zu erhalten,
- der sozialen Verantwortung gerecht zu werden,
- günstige Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu schaffen,

erlassen die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Krchlindach die folgende

GemeINDEORDNUNG

l. Allgemeine Bestimmungen

1.1 Die Gemeinde und ihre Aufgaben

Gebiet und Bevölkerung Art. 1 Die Einwohnergemeinde Kirchlindach besteht aus dem
ihr zugeordneten Gebiet und dessen Bevölkerung.

Aufgaben Art. 2 t Die Gemeinde erfüllt die ihr von Bund und Kanton über-
tragenen Aufgaben.

2 Sie kann darüber hinaus alle Aufgaben wahrnehmen, für die
nicht ausschliesslich der Bund, der Kanton oder eine andere
Organisation zuständig ist.

Grundsätze der

Aufgabenerfüllung

Mitteleinsatz

Art. 3 1 D¡e Gemeindebehörden und die Verwaltung handeln im
lnteresse der Gemeinde und der Bevölkerung. Die Erfüllung der
Gemeindeaufgaben erfolgt im Rahmen der zur Verfügung ste-
henden Mittel mit Rücksicht auf die Bedürfnisse und die Wün-
sche der Bevölkerung.

2 Die Gemeínde weist die Zuständigkeiten klar zu und sorgt da-
für, dass
a die politischen und ausführenden Organe die eigenen Zu-

ständigkeiten wahrnehmen und die Zuständigkeiten der an-
deren Organe respektieren,

þ die Veruraltung die ihr obliegenden Aufgaben verantwor-
tungsbewusst und selbständig erfüllt.

Art. 4 Die Gemeinde setzt die ihr zur Verfügung stehenden Mit-
tel wirkungsvoll ein und
a definiert und misst ihre Leistungen und vergleicht diese mit

denjenigen Dritter, soweit dies mit vertretbarem Aufwand
möglich ist,

b weist die Art der Finanzierung, die Folgekosten und die
Tragbarkeit der Leistungserbringung aus,

c setzt zur Wirkungsüberprüfung angemessene Führungsin-
strumente ein und stellt die zweckmässige Erfassung der
Kosten sicher.
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Produktedefin¡tionen

Führungöinstrumento

Ubertragung von Aufgaben

an Dritte

Zusammenarbeit mit

Dritten

lnformation

Art. 51Die Gemeinde kann für bestimmte Aufgaben vom übli-
chen Kreditbewilligungsverfahren abweichen, indem
a die Stimmberechtigten in den Grundzügen die Menge und

Qualität der zu erbringenden Leistung sowie die beabsich-
tigte Wirkung in Kenntnis der damit verbundenen Kosten
bestimmen (Produktedefinition) und

b der Gemeinderat für die Umsetzung der beschlossenen Pro-
duktedefinitionen geeignete Leistungsaufträge zuhanden der
Venrualtung erlässt.

2 Beschliesst die Gemeinde Produktedefinitionen im Sinn von
Absatz 1, stellt der Gemeinderat sicher, dass die Leistungser-
bringung in Bezug auf Menge, Qualität und Wirkung entspre-
chend den beschlossenen Vorgaben edolgt.

Art. 6 1 Der Gemeinderat kann die für die Leistungserbringung
nach Artikel 5 erforderlichen und angemessenen Führungsins-
trumente einsetzen, wie namentlich
a eine Finanzbuchhaltung,
þ eine Kostenrechnung,
c Bevölkerungsbefragungen,
d ein einfaches und aussagekräftiges Berichtswesen.

' Die Stimmberechtigten werden durch den Gemeinderat regel-
mässig über die Ergebnisse der Wirkungsprüfung informiert.

Art. 7 1 Die Zuständigkeit zur Übertragung von Aufgaben an
Dritte richtet sich nach der damit verbundenen Ausgabe.

2 Art und Umfang der Übertragung sind in einem Reglement zu
regeln, wenn sie
a zu einer Einschränkung von Grundrechten führen kann,
b eine bedeutende Leistung betrifft oder
c zut Erhebung von Abgaben ermächt¡gt.

Art. I Die Gemeinde arbeitet mit anderen Gemeinden und
Dritten zusammen, wenn sie dadurch ihre Aufgaben wirksamer
oder kostengi.ìnstiger erfüllen kann.

Art. I I Behörden und Ven¡valtung informieren die Bevölkerung
über ihre Tätigkeiten, soweit nÍcht überwiegende öffentliche o-
der private lnteressen entgegen stehen.

2 Die lnformation der Bevölkerung erfolgt nach dem Grundsatz
der Transparenz und dient der freien und unverfälschten Meí-
nungsbildung mit dem Ziel, das Vertrauen in Behörden und
Veruvaltung zu stärken.

3 Das Recht zur Einsichtnahme in Akten der Gemeinde sowie
die Pflicht der Behörden und des Gemeindepersonals zur Ge-
heimhaltung richten sich nach der kantonalen Gesetzgebung
über die lnformationl und den Datenschutz2.

1 Gesetz vom 2. Dezember 1993 über die lnformation der Bevölkerung (lnformationsgesea [G]); BSG 107.1; Verordnung vom
!6. Oktober 1994 über die lnformation der Bevölkerung (lnformationsverordnung [V]); BSG 107.111).
2 DatenschuÞgeseÞvom 19. Februar 1986 (DSG); ASG tgZ.O¿.
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Organe

Stellvertretung der Leitung

der Gemeindeversammlung

Beschlussfåhigkeit

Delegation von

Entscheidbefugnissen

Wählbarkeit

Amtsdauer

1.2 Mitwirkung in Behörden

Art. l0 Organe der Gemeinde sind
a die Stimmberechtigten, handelnd als Gemeindeversamm-

lung oder durch Urnenabstimmung;
b der Gemeinderat und die Kommissionen mit Entscheidbe-

fugnis als Gemeindebehörden;
c die Leiterin oder der Leiter der Gemeindeversammlung
d das zur Vertretung der Gemeinde befugte Personal,
e das Rechnungsprüfungsorgan.

Art. ll lst die Leiterin oder der Leiter der Gemeindeversamm-
lung verhindert, übernimmt die Gemeindepräsidentin oder der
Gemeindepräsident stellvertretend die Leitung der Versamm-
lung. :

Àrt. n Behörden dürfen beschliessen, wenn die Mehrheit der
Mitglieder anwesend ist.

Art. l3 1 Durch Reglement oder Verordnung können selbständi-
ge Entscheidbefugnisse verliehen werden an
a einzelne Mitglieder oder Ausschüsse des Gemeinderates,
b einzelne Mitglieder oder Ausschtisse von Kommissionen,
c Personen aus der Venrualtung.

2 Der Erlass bezeichnet die delegierten Befugnisse, Geschäfte
oder Geschäftsbereiche im Einzelnen.

Art. 141 Wählbar s¡nd
a in den Gemeinderat die in der Gemeinde Stimmberechtigten;
þ als Leiterin oder Leiter der Gemeindeversammlung die in der

Gemeinde Stimm berechtigten;
c in die ständigen Kommissionen gemäss Anhang zur Ge-

meindeordnung und in nicht ständige entscheidbefugte
Kommíssionen die in der Gemeinde Stimmberechtigten;

d in ständige und nichtständíge Kommissionen ohne Ent- ..

scheidbefugnis alle urteilsfähigen Personen;
e in Kommissionen mit Entscheidbefugnis, die als Organe von

Organisationen der interkommunalen Zusammenarbeit ein-
gesetzt werden oder die gemeindeübergreifende Aufgaben
wahrnehmen, die in eidgenössischen Angelegenheiten
Stímmberechtigten.

Art. l5 1 Die Gemeindepräsidentin oder der Gemeindepräsi-
dent, die übrigen Mitglieder des Gemeinderates, die Leiterin
oder der Leiter der Gemeindeversammlung sowie die Mitglieder
der ständigen Kommissionen werden auf eine Amtsdauer von
vier Jahren gewählt.

' Bei Ausscheiden eines im Mehrheitswahlverfahren gewählten
Behördenmitgliedes während der Amtsdauer werden Er-
sata¡vah len f ür d ie verblei bende Am tsd auer d urchgefü hrt.
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Amtszeiibeschränkung Art. 16 t Die Amtszeit der Gemeindepräsidentin oder des Ge-
meindepräsidenten ist auf maximal vier volle Amtsdauern be-
schränkt; die Dauer der Mitwirkung im Gemeinderat wird ange-
rechnet.

2 Die Amtszeit der übrigen Mitglieder des Gemeinderates, der
Leiterin oder des Leiters der Gemeindeversammlung und der
Mitglieder der ständigen Kommissionen ist auf drei volle Amts-
dauern beschränkt; die Dauer der Mitwirkung der Kom-
missionspräsidien als Kommissionsmitglieder wird angerechnet.

3 Angebrochene Amtsdauern werden nicht angerechnet. Vor-
behalten bleibt Artikel 57.

Unvereinbarkeit

"4 Nach Ablauf der Amtszeit ist eine erneute Wahl in dasselbe
Organ erst nach vier Jahren möglich.

Art. 17 1 Unvereinbar mit der Mitgliedschaft im Gemeinderat
oder in einer Kommission sind alle Beschäftigungen durch die
Gemeinde, die diesen Organen unmittelbar untergeordnet sind,
soweit der Umfang der Beschäftigung das Minimum der obli-
gatorischen Versicherung gemäss dem Bundesgesetz vom 25.
Juni 1982 über die berufliche Vorsorge (BVG)I erreicht.

2 Die Leitung der Gemeindeversammlung darf nicht gleichzeitig
dem Gemeinderat, einer Kommission oder dem Gemeindeper-
sonal angehören.

3 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen zur Unvereinbarkeit
nach der kantonalen Gemeindegesetzgebung2.

Vewandtenausschluss Art. 18 Der Verwandtenausschluss richtet sich nach den Be-
stimmungen der kantonalen Gemeindegesetzgebung2.

Art. 19 t Wer an einem Geschäft unmittelbar persönliche lnte-
ressen hat, ist bei dessen Behandlung ausstandspflichtig.

2 Ebenfalls ausstandspflichtig sind
a Venruandte und Verschwägerte in gerader Linie, voll- und

halbbürtige Geschwister, Ehepaare und Personen, die zu-
sammen in eingetragener Partnerschaft oder faktischer Le-
bensgemeinschaft leben,

b die gesetzlichen, statutarischen oder vertraglichen Vertrete-
rinnen und Vertreter derjenigen Personen, deren persönliche
lnteressen vom zu behandelnden Geschäft unmittelbar be-
rührt werden.

Ausstand

3 Die Ausstandspflichtigen müssen von sich aus ihre lnteres-
senbíndungen offen legen.

a Sie dürfen sich vor Verlassen des Raumes zur Sache äus-
sern.

t sR 83t.4o.
2 GemeindegeseÞvom 16. Mäz 1998 (GG; BSG 170.11), Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 (cV; BSG 170.111).
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Sorgfaltspflicht

Verantwortlichkeit

Ämter in anderen lnstitutionen

Protokoll

Finanzplân

5 Die Ausstandspflicht gilt nicht an der Gemeindeversammlung
und an der Urne

Art. 20 Die Behördenmitglieder und das Gemeindepersonal er-
füllen die ihnen obliegenden Aufgaben gewissenhaft und sorg-
fältig.

Aft.21 1 Die Behördenmitglieder, die Leiterin oder der Leiter
der Gemeindeversammlung und das Gemeindepersonal sind
der disziplinarischen Verantwortlichkeit unterstellt.

2 Die disziplinarische und vermögensrechtliche Verantwortlich-
keit richten sich nach den Bestimmungen der Gemeindegesetz-
gebung.

3 Der Gemeinderat ist Disziplinarbehörde für das Gemeindeper-
sonal.

Art. 221 Wer aus einer Behörde oder dem Dienst der Gemein-
de ausscheidet, tritt von allen Ãmtern zurück, die in Ausübung
der behördlichen oder dienstlichen Tätigkeit bekleidet worden
sind.

' Der Gemeinderat kann in begründeten Fällen anders be-
schliessen.

Art. 23 r Über die Verhandlungen der Gemeindeorgane ist Pro-
tokoll zu führen.

2 Die Protokolle sind zu genehmigen und mindestens durch die
protokollführende Person zu unterzeichnen.

t ln den Protokollen sind wenigstens Ort, Datum und Dauer der
Verhandlungen, die Namen der vorsitzenden und der protokoll-
führenden Personen sowie die Namen oder die Anzahl der an-
wesenden Personen, gegebenenfalls die Namen von Aus-
standspflichtigen, sämtliche Anträge und alle Beschltisse aulzu-
nehmen.

1.3 Finanzhaushalt

Art. 24 1 Der Finanzplan gibt einen Überblick riber die Ent-
wicklung des Finanzhaushalts der Gemeinde der nächsten fünf
Jahre.

2 Der Gemeinderat erstellt den Finanzplan, passt ihn neuen o-
der veränderten Verhältnissen an und unterbreitet ihn jährlich
den Stimmberechtigten zur Kenntnis.

3 Der Gemeinderat informiert die öffentlichkeit jährlich über die
wichtigsten Erkenntnisse.

Art. 25 I Ausgaben werden als Voranschlags-, Verpflichtungs-
oder Nachkredit beschlossen.

5
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Den Ausgaben gleichgestellte

Geschåfte

Nachkred¡te

Gebundene Ausgaben

Wiederkehrende Ausgaben

Beitråge Drifter;

Nettoprinzip

Rahmenkredite

2 Der Finanzplan ersetzt in keinem Fall den erforderlichen Aus-
gabenbeschluss.

Art. 26 Für die Bestimmung der Zuständigkeit werden den
Ausgaben gleichgestellt:
a Btirgschaftsverpflichtungen und ähnliche Sicherheitsleistun-

gen;
b Rechtsgeschäfte über das Eigentum und beschränkte dingli-

che Rechte an Grundstücken;
c Anlagen in lmmobilien;
d finanzielle Beteiligungen an Unternehmen, gemeinnützigen

Werken und dergleichen;
e die Gewährung von Darlehen, die nicht sichere Anlagen dar-

stellen;
f die Anhebung und Beilegung von Prozessen und Enteig-

nungsverfahren sowie deren Übertragung an ein Schiedsge-
richt; massgêbend ist der Streitwert,

g die Entwidmung von Venrualtungsvermögen,
h der Verzicht auf Einnahmen.

Aû..27 ' Für die Bestimmung der Zuständigkeit zum Beschluss
iiber einen Nachkredit werden der ursprringliche Kredit und der
zu beschliessende Nachkredit zusammengerechnet.

2 Beträgt der zu beschtiessende Nachkredit zu einem von den
Stimmberechtigten beschlossenen Kredit weniger als zehn Pro-
zent dieses ursprünglichen Kredites, beschliesst der Gemeinde-
rat.

Art. 28 Gebundene Ausgaben beschliesst unabhängig von ihrer
Höhe der Gemeinderat.

Art. 29 Für die Bestimmung der Zuständigkeit zum Beschluss
über wiederkehrende Ausgaben wird der für einmalige Ausga-
ben massgebende Betrag gemäss Artikel 37 Absatz 1 Buchsta-
ben g und h durch den Faktor Zehn geieilt.

Art. 30 1 Für die Bestimmung der Zuständigkeit werden Beiträ-
ge Dritter von der Gesamtausgabe abgezogen, soweít sie
rechtlich verbindlich zugesichert und wirtschaftlich sichergestellt
sind.

2 Wären ohne den Abzug nach Absatz 1 die Stimmberechtigten
zuständig, ist der Beschluss des Gemeinderats über den ent-
sprechenden Verpflichtungskredit zu veröffentlichen.

Art. 31 1 D¡e St¡mmberechtigten können Verpflichtungskredite
für mehrere Einzelvorhaben, die in einer sachlichen Beziehung
zu einander stehen, als Rahmenkredite beschliessen.

2 Sie bestimmen im Beschluss über den Rahmenkredit dessen
Laufzeit sowie die Zuständigkeit für die einzelnen Objektkredite.

Art. 32 1 Die Rechnungsprüfung wird durch eine externe Revi-
sionsstelle durchgeführt.

Rechnungsprüfung
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Aufs¡chtsstelle für DatenschuÞ

Listenauskünfte

Stimmrecht

Urnenwahlen

2 Die Aufgaben, Zuständigkeiten und Anforderungen an d¡e Be-
fähigung zur Rechnungsprüfung richten sich nach den kantona-
len Bestimmungen über das Finanzhaushaltrecht der Gemein-
den.

1.4 Datenschutz

Art. 33 r Das Rechnungsprüfungsorgan ist Aufsichtsstelle für
Datenschutzfragen im Sinn von Artikel 33 des Datenschutzge-
setzesl.

2 Es erstattet der Gemeindeversammlung jährlich Bericht.

Art. 34 1 Der Gemeinderat kann die systematische und geord-
nete Bekanntgabe von Daten (Listenauskünfte) durch die Ge-
meindeverwaltung bewilligen.

2 L¡stenausktinfte werden nur gemeinnützigen, kulturellen,
sportlichen und politischen lnstitutionen aus der Gemeinde oder
der Region auf Anfrage hin erteilt. Die Beka.nntgabe von Daten
zu wirtschaftlichen Zwecken ist untersagt. Uber die möglíchen
Listenauskünfte wird ein Verzeichnis geführt, in das jederzeit
Einsicht genommen werden kann.

3 Jede in der Gemeinde wohnhafte Person kann bei der Ge-
meindeverwaltung die Sperrung ihrer Daten für Listenauskünfte
verlangen.

4 Vorbehalten bleiben die Vorschriften tiber die Bekanntgabe
von Daten in Form von Listenauskünften gemäss Datenschutz-
gesetz2 u nd der ka ntonalen I nformatio nsgesetzg ebu ng.

ll. Die Gemeindeorganisation

2.1 DieStimmberechtigten

Art. 35 1 Stimmberechtigt in Gemeindeangelegenheiten sind al-
le Personen, die in kantonalen Angelegenheiten stimmberech-
tigt sind und seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde
Kirchlindach wohnhaft sind.

' D¡e Stimmberechtigten äussern ihren Willen an der Urne oder
an der Gemeíndeversammlung.

t Das Reglement über die Wahlen und Abstimmungen regelt
das Abstimmungs- und Wahlverfahren.

Art. 36 1 Die Stimmberechtigten wählen an der Urne im Mehr-
heitswahlverfahren:
a die Gemeindepräsidentin oder den Gemeindepräsidenten,
b die Leiterin oder den Leiter der Gemeindeversammlung,

1 DatenschuEgeseÞ vom 19. Februar 1986 (DSG; BSc 152.04).
'DatenschuEgeseE vom 19. Februar 1986 (DSG; BSG 152.04).
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Geme¡ndeversammlung

a Sachgeschäfte

b Wahl des Rechnungs-

prüfungsorgans

Referendum

c die Mitglieder der Resultateprüfungskommission, welche
eingesetzt wird, sofern die Gemeinde die Leistungserbrin-
gung ganz oder teilweise nach den in den Artikeln 5 und 6
umschriebenen Grundsätzen ausgestaltet.

2 Sie wählen an der Urne im Verhältniswahlverfahren die ftinf
Mitglieder des Gemeinderates.

Art. 37 1 Die Stimmberechtigten beschliessen an der
G em ei n deversa m m I un.g :

a den Erlass und die Anderungen der Gemeindeordnung,
b alle übrigen Reglemente,
c die baurechtliche Grundordnung,
d die Gemeinderechnung,
e den Voranschlag und die Steueranlage,
f die Grundzüge der Erhebung von Abgaben mit Ausnahme

der Gebühren von untergeordneter Bedeutung ,

g einmalige Ausgaben von mehr als 200'000.- Franken,
h einmalige Ausgaben von mehr als 100'000.- bis 200'000.-

Franken, wenn gegen den entsprechenden Beschluss des
Gemeinderates das Referendum ergriffen worden ist (Art.
39) oder die Ausgabe Gegenstand einer lnitiative ist,

i die Gründung eines Gemeindeverbandes sowie den Beitritt
in einen oder den Austritt aus einem Gemeindeverband,

i von Gemeindeverbindungen unterbreitete Geschäfte, sofern
die damit für die Gemeinde verbundene Ausgabe die Zu-
ständigkeit des Gemeinderates überschreitet,

k Erhöhungen des ordentlichen Stellenetats um mehr als 100
Stellenprozente,

/ allfällige Produktedefinitionen im Sinn von Artikel 5 und den
dam it verbundenen Nettoaufwand.

' D¡e Stimmberechtigten nehmen an der Gemeindeversamm-
lung von den ihnen durch die Behörden unterbreiteten Berich-
ten Kenntnis. lnsbesondere wird auch der vom Gemeinderat
verabschiedete Finanzplan jährlich der Gemeindeversammlung
zut Kenntnisnahme unterbreitet. Die Stimmberechtigten neh-
men an der Gemeindeversammlung vom Finanzplan zustim-
mend oder ablehnend Kenntnis.

Art. 38 Die Stimmberechtigten wählen an der Gemeíndever-
sammlung im Mehrheitswahlverfahren jährlich das Rechnungs-
prüfungsorgan der Gemeinde.

Art. 39 ' Fünf Prozent der Stímmberechtigten können innert
dreissig Tagen seit Veröffentlichung des Beschlusses durch
Unterzeichnen des entsprechenden Begehrens verlangen, dass
ein Beschluss des Gemeinderates rlber eine einmalige Ausga-
be von mehr als Fr. 100'000.- bis Fr. 200'000.- der Gemein-
deversammlung unterbreitet wird.

2 Beschlüsse des Gemeinderates nach Absatz 1 werden im
Amtsanzeiger bekannt gemacht.

3 Die Fr¡st ist so anzusetzen, dass sie nicht zum wesentlichen
Teil in die Zeit von Schulferien fällt.

I



ln¡tiat¡ve

a GrundsaÞ

ö Vorprùfung und

Sammelfrist

c Gültigkeit

d Behandlung durch die

Stimmberechtigten

Pet¡tion

Art. 40 1 Zehn Prozent der Stimmberechtigten können die Be-
handlung eines Geschäfts verlangen, wenn dieses
a in ihre Zuständigkeit fällt oder
b eine einmalige Ausgabe von mehr als Fr. 100'000.- betritft.

2 Die lnitiative ist gültig, wenn
a das lnitiativbegehren von mindestens zehn Prozent der

Stimmberechtigten handschriftlich unterzeichnet ist,
þ sie entweder als einfache Anregung oder als ausgearbeiteter

Entwurf ausgestaltet ist (Einheit der Form),
c das Begehren nicht rechtswidrig ist,
d sie nicht mehr als einen Gegenstand umfasst (Einheit der

Materie),
e sie eine vorbehaltlose Rückzugsklausel und die Namen der

Rückzugsberechtigten enthält.

Art. 4l I lnitiat¡vbegehren sind bei der Gemeindevenrvaltung zu
hinterlegen. Die Verwaltung prüft ein Begehren innert Monats-
frist auf seine Rechtmässigkeit und gibt den lnitiantinnen und
lnitianten das Ergebnis dieser Prüfung bekannt.

2 Mit der Unterschriftensammlung darf erst begonnen werden,
wenn das Ergebnis der Prüfung vorliegt.

3 Die notwendige Anzahl Unterschriften muss innert sechs Mo-
naten seit Mitteilung des Prüfungsergebnisses bei der Gemein-
de eingereicht werden.

Aft. 421 Der Gemeinderat prüft die bei der Gemeinde einge-
reichten lnitiativen auf ihre Gültigkeit hin. Er ist an das Ergebnis
der Vorprüfung nicht gebunden.

2 Fehlt eine der in Artikel 40 genannten Voraussetzungen, ver-
fügt der Gemeinderat die vollständige oder teilweise Ungültig-
keit der lnitiative. Er hört das lnitiativkomitee vorher an.

Art. 43 1 Der Gemeinderat unterbreitet den Stimmberechtigten
gültige lnitiativen bei nächster Gelegenheit, spätestens aber in-
nert einem Jahr seit der Einreichung zum Beschluss.

' Er kann den Stimmberechtigten die Annahme oder Ablehnung
der lnitiative beantragen oder einen Gegenvorschlag unterbrei-
ten.

s Stimmt er einer in Form der einfachen Anregung eingereichten
lnitiative zu, erarbeitet er eine entsprechende Vorlage.

Arl. 44 t Jede Person hat das Recht, Petitionen an den Ge-
meinderat zu richten.

2 Die zuständige Behörde prüft und beantwortet die Petition
spätestens innert sechs Monaten seit der Einreichung.
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Mitglieder

Zuständigkeiten

a GrundsaÞ

b Wahlen

c Sachgeschäfte

Vertretung in Gemeinde-

verbänden

Verwaltungsorganisation

2.2 Gemeinderat

Art. 45 Der Gemeinderat besteht einschliesslich der Präsidentin
od€r des Präsidenten aus fünf Mitgliedorn.

Art. 46 I Der Gemeinderat frihrt die Gemeinde, plant deren
nachhalt¡ge Entwicklung und koodiniert die Geschäfte.

2 Dem Gemeinderat stehen alle Befugnisse zu, die nicht durch
Vorschriften der Gemeinde, des Kantons oder des Bundes ei-
nem anderen Organ zugewiesen sind.

Art.471 Der Gemeinderat wählt
a aus seiner Mitte die Vizepräsidentin oder den Vizepräsiden-

ten,
b die Delegierten der Gemeinde in Gemeindeverbindungen,
c die Mitglieder der Stimm- und Wahlausschüsse,
d die Mitglieder sämtlicher Kommissionen, soweit nicht die

Stimmberechtigten für die Wahl zuständig sind; vorbehalten
bleibt Absatz 2.

2 Die Zusammensetzung der ständigen Kommissionen richtet
sich nach dem Proporzergebnis der vorausgegangenen Ge-
meinderatswahlen, d.h. das Parteistimmenverhältnis wird für
die Kommissionen z.Bsp. mit sieben Mitgliedern angewendet.

Art. 481 Der Gemeinderat beschliesst insbesondere über
a e¡nmalige Ausgaben bis zu Fr. 100'000.-;
b unter Vorbehalt des Referendums (Art. 39) einmalige Aus-

gaben von mehr als Fr. 100'000.- bis Fr. 200'000.-.
c Einbürgerungen

Art. 491 Er bestimmt, wie die Gemeinde ihr Stimmrecht in Ge-
mei ndeverbänden ausübt.

2 Er kann den Gemeindedelegierten für die Ausübung des
Stimmrechts verbindliche Weisungen erteilen.

Art. 50 1 Der Gemeinderat erlässt eine Verordnung über die
Veruøaltungsorganisation. Er regelt darin insbesondere
a die Organisation des Gemeinderates,
þ die Zuständigkeiten der Ratsmitglieder,
c die Einberufung, die Vorbereitung und das Verfahren von

Gemeinderatssitzun gen,
d die Bildung und Organisation von Ressorts,
e die Einsetzung weiterer ständiger Kommissionen ohne Ent-

scheidbefugnis;
f die Zuweisung von Geschäften an die Mitglieder des Ge-

meinderates,
g die Venrualtungsorganisation,
h die Zuständigkeiten im Geschäftsverkehr,
I die Berichterstattung.
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Stãndige Kommissionen

GO-Kommissionen

Nichtständige Kommissionen

a Einsetzung

b Zuständigkeiten

2 Er erlässt im Weitern namentlich
a Verordnungen zu Reglementen der Gemeindeversammlung;
b eine Verordnung über die Erhebung von Kanzleigebühren;
c Benützungsordnungen frir Gemeindeanlagen, namentl¡ch für

die Schulanlagen,
d eine Verordnung über das Personalwesen.

3 Er bestimmt die Einzelheiten der Organisation in einem Funk-
tionendiagramm.

2.3 Kommissionen

Art. 51 ' Ständige GO-Kommissionen sind
a die Bildungskommission,
b die Kommission für Bau und Betrieb
c die Kommission für Entwicklung
d die Finanzkommission
e die Resultateprüfungskommission, welche eingesetzt wird,

sofern die Gemeinde die Leistungserbringung ganz oder teil-
weise nach den in den Artikeln 5 und 6 umschriebenen
Grundsätzen ausgestaltet.

2 Mitgliederzahl, Organisation und Zuständigkeiten der in Ab-
satz 1 aufgeführten ständigen Kommissionen ergeben sich aus
dem Anhang, welcher im gleichen Verfahren erlassen wird wie
die Gemeindeordnung.

3 Die Sekretärin oder der Sekretär einer ständigen Kommission
hat beratende Stimme und Antragsrecht.

a Vorbehalten bleiben die Vorschriften über die weiteren ständi-
gen Kommissionen in anderen Reglementen.

Arl.521 Die Stimmberechtígten und der Gemeinderat können
für Aufgaben in ihrem Zuständigkeitsbereich nichtständige
Kommissionen einsetzen.

2 Die Bestimmungen über die Unvereinbarkeit und über die
Ausstandspflicht gelten auch für die nichtständigen Kommissio-
nen.

Art. 53 1 Der Auftrag dieser Kommissionen ist zeitlich befristet.

2 Das einsetzende Organ kann die nichtständigen Kommissio-
nen ermächtigen, über beschlossene Ausgaben zu verfügen
oder bestimmte Rechtsgeschäfte abzuschliessen.

3 Die Mitgliederzahl, die Zuständigkeiten, die Organisation und
die Unterschriftsberechtigung in den nichtständigen Kommis-
sionen werden im Einsetzungsbeschluss geregelt.
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GrundsaÞ

lnkrafüreten

Aufhebung blsherigen

Rechts

Ubergangsregelung zur

Amtszeitbeschränkung

2.4 Personal

Art. 54 1 Der Gemeinderat betreibt eine zeitgemässe und weit-
sichtige Personalpolitik. Das im Monatslohn angestellte Perso-
nal wird nach den Bestimmungen dcs öffentlichen Rcchts an-
gestellt. Für Personal im Stundenlohn angestellt gelten aus-
schliesslich die Bestimmungen des privaten Rechts (Obligatio-
nenrecht).

2 Der Gemeinderat ordnet in der Personalverordnung jede Stelle
einer Gehaltsklasse gemäss kantonalem Recht zu. Die Ge-
haltsklasse wird aufgrund der Anforderungen und der Belastung
sowie der Entwicklung der Gehälter der öffentlichen Gemein-
wesen und der Privatwirtschaft festgelegt.

3 Bezüglich Treupflicht, Streik, Geheimhaltungsgebot und Ne-
benbeschäftigungen gelten díe Regelungen des kantonalen
Personalrechts.

a Das Personal ist verpflichtet, betrieblich notwendige Überzeit
und Pikettdienst zu leisten.

5 Der Gemeinderat regelt das Weitere in der Personalverord-
nung.

lll. Schluss-undUbergangsbestimmungen

Art. 55 1 D¡ese Gemeindeordnung tritt auf den 1. Januar 2007 in
Kraft.

2 Die Wahlen für die nächste Amtsdauer 2007 - 2010 werden
im November 2006 nach den Bestimmungen der vorliegenden
Gemei ndeordnu ng durchgeführt.

Art. 56 Mit dem lnkrafttreten dieser Gemeindeordnung werden
die Gemeindeordnung vom 29. November 1999 und die Teilre-
vision vom 2. Dezember 2002 sowie weitere widersprechende
Vorschriften aufgehoben.

Art. 57 Nach bisherigem Recht geleistete Amtsdauern werden
bei der Berechnung der Amtszeitbeschränkung (Art. 16) ange-
rechnet.
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Die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Kirchlindach haben diese Gemeindeord-
nung samt Anhang in der Gemeindeversammlungvon 12. Juni 2006 genehmigt.

NnuTNs DER EINWOHNERGEMEINDE
Klncnu¡loRcn

nt: Der Chef ruvaltung:

L
Bader Hans Soltermann

AurlaeezEuGNts

Der unterzeichnende Chef Venvaltung bescheinigt, dass die vorliegende Gemeindeordnung

während 30 Tagen vor der beschlussfassenden Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2006

öffentlich aufgelegt worden ist. Die Auflage wurde unter Hinweis auf die Beschwerde-

möglichkeit ordnungsgemäss im Amtsanzeiger publiziert. Beschwerden sind innert Frist kei-

ne eingelangt.

Kirchlindach, 13. Juli 2006

Der Chef Itung:

tr''Hans Soltermann

GENEHMIST durch das Amt für
Gemeinden und Raumordnung

*':5. 58P" ltltl6

,tlt "t^ù\
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Anhang zur Gemeindeordnung vom 12, Juni 2006

Mitgliedezahl

Zusammensetzung

Wahlorgan

Organisat¡on

Zuståndigkeiten

Mitgliederzahl

Zusammensekung

Wahlorgan

Organisation

Ständige Kommissionen

I Bildungskomm¡ss¡on

1 Die Bildungskommission besteht aus sieben Mitgliedern.

2 Das zuständige Mitglied des Gemeinderates gehört der
Bildungskommission von Amtes wegen als Mitglied an.

3 Die übrigen sechs Mitglieder der Bildungskommission werden
vom Gemeinderat gemäss Artikel 47 der Gemeindeordnung
gewählt.

a Die Kommission konstituiert sich selbst.

5 Die Bildungskommission besorgt alle Aufgaben in den Berei-
chen Kindergarten, Primarstufe und Eruvachsenenbildung nach
Massgabe der kantonalen Gesetzgebungl.

6 D¡e Bildungskommission verfiìgt über die jährlichen Voran-
schlagskredite in ihrem Aufgabenbereich. Die Genehmigung
der Verpflichtungskredite obliegt in jedem Fall dem finanzkom-
petenten Gemeindeorgan (Gemeinderat oder
Gemeindeversammlung ).

ll Kommission für Bau und Betrieb

1 Die Kommission für Bau und Betrieb besteht aus sieben Mit-
gliedern.

2 Das zuständige Mitglied des Gemeinderates gehört der Kom-
mission für Bau und Betrieb von Amtes wegen als Mitglied an.

3 Die tibrigen sechs Mitglieder der Kommission für Bau und Be-
trieb werden vom Gemeinderat gemäss Artikel 47 der Gemein-
deordnung gewählt.

a Die Kommission konstituiert sich selbst.

Zuståndigkeiten
5 Die Kommission für Bau und Betrieb besorgt die Aufgaben in
den Bereichen Bau und Betrieb nach Massgabe der Gemeinde-
fachreglemente sowie der kantonalen Gesetzgebung.

6 Die Kommission für Bau und Betrieb verfügt über die jähAi-
chen Voranschlagskredite in ihrem Aufgabenbereich. Die Ge-
nehmigung der Verpflichtungskredite obliegt in jedem Fall dem
finanzkompetenten Gemeindeorgan (Gemeinderat oder Ge-
meindeversammlung),

1 Kindergartengese2vom 23.November 1983 (BSG 432.11) und Nebenerlasse; Volksschulgesetzvom 19. Mäz 1S92 (BSG
432.21 O) und Nebenerlasse.
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Mitgliedezahl

ZusammenseEung

Wahlorgan

Organisation

Zuständigkeiten

Mitgliedezahl

Zusammensetzung

Wahlorgan

Organisation

Zuständigkeit

EinseÞung

Mílgliederzahl

Wahlorgan

lll Kommission für Entwicklung

I Die Kommission für Entwicklung besteht aus sieben Mitglie-
dern.

2 Das zuständige Mitglied des Gemeinderates gehört der
Kommission für Entwicklung von Amtes wegen als Mitglied an.

3 Die übrigen sechs Mitglieder der Kommiss¡on für Entwicklung
werden vom Gemeinderat gemäss Artikel 47 der Gemeinde-
ordnung gewählt.

o Die Kommission konstituiert sich selbst.

5 Die Kommission für Entwicklung bearbeitet zu Händen des
Gemeinderates alle raumplañerischen Fragen.

lV Finanzkommission

t Die Finanzkommission besteht aus sieben Mitgliedern.

2 Das zuständige Mitglied des Gemeinderates gehört der
Finanzkommission von Amtes wegen als Mitglied an.

3 Die tibrigen sechs Mitglieder der Finanzkommission werden
vom Gemeinderat gemäss Artikel 47 der Gemeindeordnung
gewählt.

a Die Kommission konstituiert sich selbst.

5 D¡e Finanzkommission berät den Gemeinderat in sämtlichen
Fragen des Gemeindefinanzhaushaltes. Sie bereitet insbeson-
dere den Finanzplan, den Voranschlag und die Berichterstat-
tung über die Jahresrechnung vor.

V Resultateprüfungskommission

1 Soweit die Gemeinde Kirchlindach die Leistungserbringung
ganz oder teilweise nach den in den Artikeln 5 und 6 dieser Ge-
meindeordnung umschriebenen Grundsätzen (Modell der wir-
kungsorientierten Venrualtungsführung/New Public Manage-
ment) ausgestaltet, setzt sie eine Resultateprüfungskommission
ein.

2 Die Resultateprüfungskommission besteht aus drei Mitglie-
dern

3 Die Stimmberechtigten wählen die Mitglieder der Resulta-
teprüfungskommission im Mehrheitswahlverfahren an der Urne.

a Die Resultateprüfungskommission konstituiert und organisiert
sich selbst.

Organisation
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Zuständigkeiten

Berichterstattung; Antrâgsrecht

Akteneinsichtsrecht

Beizug von Sach-

verständigen

5 Die Resultateprüfungskommission nimmt folgende Aufgaben
wahr:
a Periodische, stichprobenwe¡se Kontrolle der Zielerreichung

gemäss den Artikeln 5 und 6 der Gemeindeordnung,
b Periodische, stichprobenweiee Kontrolle dee Vollzugs der

Venrualtungsorganisation gemäss Artikel 50 der Gemeinde-
ordnung,

c Periodische, stichprobenweise Uberprüfung der Rechtmäs-
sigkeit der Aufgabenerfüllung durch die Behörden und die
Venrvaltung,

d Erfüllung weiterer, nicht dauernder Aufgaben, die ihr durch
die Stimmberechtigten übertragen werden

6 Die Resultateprüfungskommission erstattet dem Gemeinderat
und den Stimmberechtigten einmal jährlich schriftlich Bericht
über das Ergebnis ihrer Prüfung und stellt gegebenenfalls An-
trag. Sie kann allfällige Anträge an der Gemeinderversammlung
mündlich erläutern.

7 Die Resultateprüfungskommission hat das Recht auf Einsicht
in alle Akten, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-
derlich ist und keine Vorschriften des übergeordneten Rechts,
insbesondere überwiegende öffentliche oder private lnteressen
entgegen stehen.

B Die Resultateprüfungskommission kann zur Abklärung
schwieriger Fragen Sachverständige beiziehen.
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1

Gemeindeordnung Kirchlindach
Teilrevision vom 30.1 1.2009

Anderungen fett und kursiv gedruckt
(,,Kommenfal) kursiv gedruckt in Klammer und in Gänsefüsschen

I Allgemeine Bestimmungen

1.2 Mitwirkung in Behörden

Art, 16 Abs. 1 aufgehoben

Abs.2 Die Amtszeit der Mitglieder des Gemeinderafes (inkl. Präsidium), der
Leitung der Gemeindeversammlung und der Mitglieder der ständigen
Kommissionen ist auf vier volle Amtsdauern beschränkt.

Abs.3
Abs.4

Art.55 Abs. 1

Abs.2

(,,neu"): Aås.3

(,,neu") Abs.4

unverändert
unverändert

tll Schluss- und Übergangsbestimmungen

unveråndert
unverändert

Die Teilrevision der Gemeindeordnung vom 30. November 2009 tritt auf
den 1. Januar 2010 in Kraft.

Die Wahlen für die nächste Amtsdauer 2011 - 2014 werden im Herbst
2010 nach den Bestimmungen der vorliegenden Gemeindeordnung
durchgeführt.

Art. 56 Mit dem lnkrafttreten dieser Gemeindeordnung werden die Gemeindeord-
nung vom 29. November 1999 und die Teilrevision vom 2. Dezember 2002
sowie weitere widersprechende Vo rsch rifte n der G e m ei n de a ufgehobe n.

Art. 57 unverändert

So beraten und angenommen durch die Gemeindeversammlung am 30. November 2009.
GENEI{MIGT durch das Amt für
Gemeinden und Raumordnung
am: -2 ?, Jan, 20ß v

ÅJi 
I

I -r
J"¡tJ*t\^

EINWOHNERGEMEINDE KIRCHLINDACH
Die PrËisidentin: Der

f-.(J
M. Meyer

Auflagezeugnis

Diese Reglementsrevision ist 20 Tage vor und 20 Tage nach der Gemeindeversammlung vom
30. November 2009 bei der Gemeindeschreiberei Kirchlindach öffentlich aufgelegt worden. Es
sind dagegen innert 30 Tagen nach der Versammlung keine Einsprachen eingereicht worden.

Chef ng:

("

nH.-

Kirchlindach, 13. Januar 2010

Hans Soltermann





Gemeindeordnung Kirchlindach vom 12.06.2006
Teilrevision vom 28.1 1 .2O1 1

Alle Ergänzungen fett gedruckt

GEMEINDEORDNUNG

2.1. Die Stimmberechtigten

Art.37

Neue Bst. m, n

m Schaffung und Aufhebung von Schulstandorten

n Schulmodellwahl

2.2. Gemeinderat

Art. 46, neuer Absatz 3

lm Bereich des Volksschulwesens (inkl. Kindergarten) ist er für die poli-
tisch-strategische Führung des Schulwesens verantwortlich und nimmt
alle Aufgaben und Kompetenzen der Volksschul- und Lehreranstel-
lungsgesetzgebung wahr, sofern die Aufgaben weder in einem Regle-
ment noch in einer Gemeindeverordnung einem anderen Schulorgan
übertragen sind. Er ist zuständig für

a) den Erlass eines Leitbildes für die Volksschule

b) den Erlass eines Konzeptes für die Qualitätssicherung

c) die Festlegung des Volksschulangebotes

d) die lnfrastruktur der Volksschule

e) die Organisation der Volksschule

f) die Wahl der Schulleitung, des Schularztes und Schulzahnarztes

g) die Finanzierung der Schulorganisation

h) den Abschluss von Vereinbarungen mit andern Gemeinden

i) die Gewährleistung der Elternmitwirkung

j) die Regelung von Gebühren für Mahlzeiten der Tagesschule

Weitere Einzelheiten gehen aus der Verordnung über die Organisation
der Schulen mit Anhang I (Funktionendiagramm) hervor.



Art.50, Abs 2

neuer Bst. e

- eine Verordnung über die Organisation der Schulen

Schluss- und Übergangsbestimmungen

Neuer Art. 55 ff

Diese Teilrevision der Gemeindeordnung mit Anhang tritt per 1.1.2012in
Kraft. Gleichzeitig wird das Schulreglement vom 29.11.2004 aufgehoben.

Anhang zur Gemeindeordnung vom 12.06.2006

Ständige Kommissionen

l. Bildungskommission

Abs.I -4 unverändert

Abs. 5; Zuständigkeit

Die Bildungskommission berät den Gemeinderat bei der strategisch-
politischen Führung des Kindergartens und der Volksschule. Die Aufga-
ben und die Mitwirkung der Bildungskommission gehen aus der Verord-
nung über die Organisation der Schulen mit Anhang I (Funktionendia-
gramm) hervor.

Abs. 6 wird aufgehoben

So beraten und angenommen durch die Gemeindeversammlung am28. November2011.

EI NWOHNERGEMEIN DE KI RCH LI NDACH

Die Präsidentin: Der Sekretär:

,t lr,y* L
Magdalena Meyer Hans Soltermann

Auflagezeugn¡s

Der Gemeindeschreiber hat dieses Reglement vom 26. Oktober bis 28. November 2011in der Ge-
meindeverwaltung Kirchlindach öffentlich aufgelegt. Er hat die Auflage im Anzeiger Region Bern am
12.10.2011 und 25.11.2011 bekannt gegeben.

ü;ii:,i1,';;üi í:-;ii.,;l das Amt filr
Gemeincien uild Raumordnung aml

2 3. tEB. 2017

Der Gemei

l^
Hans

,ftt 
I
l^^; ¡

Soltermann
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Gemeindeordn ung Kirchlindach
Teilrevision vom 19.05.2014

fett und kursiv gedruckt
kursiv ruckt in Klammer und in Gänsefüsschen

I Allgemeine Bestimmungen

1.1 Die Gemeinde und ihre Aufgaben

Art. I unverändert

(,,neu") Bst. a sämtliche Aufgaben der sozialbehörde gemáss kantonalem sozialh ilfege-
setz sowie die Aufgaben des Sozialdienstes werden der Gemeinde wohlen
übertragen. Die Einzelheiten regelt der Gemeinderat, unabhängig von den
mit der Aufgabenübertragung verbundenen Ausgaben und Investitionen, in
Vefträgen.

lll Schluss- und Übergangsbestimmungen

Art.55 Abs. 1

Abs.2
Abs.3
Abs.4

(,,neu"): Aös.5

unverändert
unverändert
unverändert
unverändert

Die Teilrevision der Gemeindeordnung vom 1g. Mai 2014 tritt auf den
7. Januar 2015 in Kraft. Gleichzeitig wird das Reglement zur über-
tragung aller Aufgaben im Bereich der sozialhitfe und vormundschaft
aufgehoben.

Art.56 unverändert

Art.57 unverändert

So beraten und angenommen durch die Gemeindeversammlung am 1g. Mai2014

GËNEHM|GT Curch das Amt für
Gemeinden und Ëlaumordnung
am: 1 4,oKT. ?015

l,tt l't^*Å
Auflagezeugnis

EI NWOHNERGEMEINDE KIRCHLINDACH
Der Präside Der r:

Walther H. Soltermann

Dlese Reglementsrevision ist 20 Tage vor und 20 Tage nach der Gemeindeversammlung vom
19. Mai 2014 bei der Gemeindeschreiberei Kirchlindach öffentlich aufgelegt worden. es ð¡nO
dagegen innert 30 Tagen nach der Versammlung keine Einsprachen èingéreicht worden.

Chef Verwa

L

Kirchlindach, 1 I . Juni 201 4

Hans Soltermann





Gemeíndeordnung Kirchlindach
Teilrevision vom 05" Dezernber 20tr6

fett und kursiv gedruckt
(,,Kommentar") kursiv gedruckt in Klammer und ín Gänsefüsschen

I Allgemeine Bestimmungen

1.1 Díe GemeÍnde und ihre Aufgaben

Art.8 unverändert

(,,verändert") Bst. a Särntliche Aufgaben der SozÍalbehörde gemäss kantonalem Sozíalhílfegesetz sowie die
Aufgaben des Sozialdienstes werden der Gemeinde Wohlen übertragen. Der Gemeínde-
røt kann weitere Aufgaben ím Rahmen der Kìnder- und lugendbetreuung sowíe der
Alterspolítik an die Gemeínde Wohlen übertrdgen. Die Einzelheiten regelt der Gemein-
derat unabhängig von den mit der Aufgabenübertragung verbundenen Ausgaben und
lnvestitionen, in Verträgen.

(,,neu") Bst. b Doslrir das Sozîale zuständige Gemeinderatsmitglíed nimmt in der regíonalen Sozíal-
und Generotionenbehörde der Gemeínde Wohlen Eínsitz.

lll Schluss- und Übergangsbestimmungen

Art.55 Abs. L

Abs. 2
Abs. 3
Abs.4
Abs.5

unverändert
unverändert
unverändert
unverändert
unverändert

(,,neu") Abs,6 Díe Teílrevísíon der Gemeíndeordnung vom 05. Dezember 2076 tritt øuf den 7. lanuar
2077 ín Kraft.

Art.56 unverändert

Art.57 unverändert

J 
So beraten und angenommen durch díe Gemeindeversammlung am 05. Dezember 2016

GENEI{MIGT durCh daS Amt f{ir ETNWoHNERGEMETNDE KTRCHLTNDAcH

Gerneinden und Haumordnung
am; Ûiiljl\Il 201i

Der Präsident: Der Sekretär:

ilI t^ùI Mer

Díese Reglementsrevísion ist 30 Tage, d.h. vom 02. November 2016 bis zum 05. Dezember 20L6, vor der Ge-
meindeversammlung vom 05. Dezember 2016 bei der Gemeindeschreibereí Kirchlindach öffentlich aufgelegt
worden. Díe Auflage wurde ordnungsgemäss im Amtsanzeiger Bern vom 02. November 2016 bekannt gemacht.

G eiter/ GKirchlindach, 06. Dezember 2016

Martin Bieri

ber




